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wird die Schwerbehindertenvertretung von einem Mann 
wahrgenommen, führt er die Bezeichnung Vertrauensmann.

§25

Aufgaben der Sdhwerbehlndertenvertretung

(1) Die Schwerbehindertenvertretung hat die Eingliede
rung Schwerbehinderter in den Betrieb oder die Dienststelle 
zu fördern, die Interessen der Schwerbehinderten in dem Be
trieb oder der Dienststelle zu vertreten und ihnen beratend 
und helfend zur Seite zu stehen. Sie hat vor allem

1. darüber zu wachen, daß die zugunsten der Schwerbehin
derten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, 
Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und Verwaltungs
anordnungen durchgeführt, insbesondere auch die dem 
Arbeitgeber nach §§ 5, 6 und 14 obliegenden Verpflich
tungen erfüllt werden,

2. Maßnahmen, die den Schwerbehinderten dienen, bei den 
zuständigen Stellen zu beantragen,

3. Anregungen und Beschwerden von Schwerbehinderten 
entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, 
durch Verhandlung mit dem Arbeitgeber auf eine Erle
digung hinzuwirken; sie hat die Schwerbehinderten über 
den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen zu un
terrichten.

In Betrieben und Dienststellen mit in der Regel wenigstens 
300 Schwerbehinderten kann sie nach Unterrichtung des Ar
beitgebers den mit der höchsten Stimmenzahl gewählten 
Stellvertreter zu bestimmten Aufgaben heränziehen.

(2) Die Schwerbehindertenvertretung ist vom Arbeitgeber 
in allen Angelegenheiten, die einen einzelnen Schwerbehin
derten oder die Schwerbehinderten als Gruppe berühren, 
rechtzeitig und umfassend zu unterrichten und vor einer Ent
scheidung zu hören; die getroffene Entscheidung ist ihr un
verzüglich mitzuteilen. Die Durchführung oder Vollziehung 
einer ohne Beteiligung gemäß Satz 1 getroffenen Entschei
dung ist auszusetzen; die Beteiligung ist innerhalb von 7 Ta
gen nachzuholen; sodann ist endgültig zu entscheiden.

(3) Der Schwerbehinderte hat das Recht, bei Einsicht in die 
über ihn geführte Personalakte die Schwerbehindertenver
tretung hinzuzuziehen. Die Schwerbehindertenvertretung hat 
über den Inhalt der Personalakte Stillschweigen zu bewah
ren, soweit sie vom Schwerbehinderten nicht von dieser Ver
pflichtung entbunden wird.

(4) Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, an 
allen Sitzungen des Betriebsrates und gleichstehender Ver
tretungen und deren Ausschüssen beratend teilzunehmen; sie 
kann beantragen, Angelegenheiten, die einzelne Schwerbe
hinderte oder die Schwerbehinderten als Gruppe besonders 
betreffen, auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu 
setzen. Erachtet sie einen Beschluß des Betriebsrates und 
gleichstehender Vertretungen als eine erhebliche Beeinträch
tigung wichtiger Interessen der Schwerbehinderten oder ist 
sie entgegen Absatz 2 Satz 1 nicht beteiligt worden, so ist 
auf ihren Antrag der Beschluß auf die Dauer von einer Woche 
vom Zeitpunkt der Beschlußfassung an auszusetzen; die Vor
schriften des Betriebsverfassungsgesetzes und den Vorschrif
ten für gleichstehende Vertretungen über die Aussetzung von 
Beschlüssen gelten entsprechend. Die Aussetzung hat keine 
Verlängerung einer Frist zur Folge.

(5) Die Schwerbehindertenvertretung ist zu Besprechungen 
nach § 74 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes sowie den 
entsprechenden Vorschriften für gleichstehende Vertretun
gen zwischen dem Arbeitgeber und den in Absatz 4 genann
ten Vertretungen hinzuzuziehen.

(6) Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, min
destens einmal im Kalenderjahr eine Versammlung der 
Schwerbehinderten im Betrieb oder in der Dienststelle durch
zuführen. Die für Betriebs- und Personalversammlungen gel
tenden Vorschriften finden entsprechende Anwendung.

§26
Persönliche Rechte und Pflichten 

der Vertrauensmänner und Vertrauensfrauen 
der Schwerbehinderten

(1) Die Vertrauensmänner und Vertrauensfrauen führen 
ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.

(2) Sie dürfen in der Ausübung ihres Amtes nicht behin
dert oder wegen ihres Amtes nicht benachteiligt oder be
günstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwick
lung.

(3) Sie besitzen gegenüber dem Arbeitgeber die gleiche per
sönliche Rechtsstellung, insbesondere den gleichen Kündi- 
gungs-, Versetzungs- und Abordnungsschutz wie ein Mitglied 
des Betriebsrates und gleichstehender Vertretungen. Stellver
treter besitzen während der Dauer der Vertretung und der 
Heranziehung nach § 25 Abs. 1 Satz 3 die gleiche persönliche 
Rechtsstellung wie der Vertrauensmann oder die Vertrauens
frau, im übrigen die gleiche Rechtsstellung wie Ersatzmit
glieder der in Satz 1 genannten Vertretungen.

(4) Sie sind von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minde
rung des Arbeitsentgelts oder der Dienstbezüge zu befreien, 
wenn und soweit es zur Durchführung ihrer Aufgaben erfor
derlich ist. Satz 1 gilt entsprechend für die Teilnahme an 
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, soweit diese Kennt
nisse vermitteln, die für die Arbeit der Schwerbehinderten
vertretung erforderlich sind. Satz 2 gilt auch für den mit der 
höchsten Stimmenzahl gewählten Stellvertreter, wenn wegen 
seiner ständigen Heranziehung nach § 25 die Teilnahme an 
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen erforderlich ist.

(5) Freigestellte Vertrauensmänner und Vertrauensfrauen 
dürfen von inner- oder außerbetrieblichen Maßnahmen der 
Berufsförderung nicht ausgeschlossen werden. Innerhalb eines 
Jahres nach Beendigung ihrer Freistellung ist ihnen im Rah
men der Möglichkeiten des Betriebes oder der Dienststelle 
Gelegenheit zu geben, eine wegen der Freistellung unterblie
bene berufliche Entwicklung in dem Betrieb oder der Dienst
stelle nachzuholen. Für Vertrauensmänner und Vertrauens
frauen, die 3 volle aufeinanderfolgende Amtszeiten freigestellt 
waren, erhöht sich der genannte Zeitraum auf 2 Jahre.

(6) Zum Ausgleich für ihre Tätigkeit, die aus betriebsbe
dingten oder dienstlichen Gründen außerhalb der Arbeits
zeit durchzuführen ist, haben die Vertrauensmänner und 
Vertrauensfrauen Anspruch auf entsprechende Arbeite- oder 
Dienstbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts oder 
der Dienstbezüge.

(7) Sie sind verpflichtet,
1. über ihnen wegen ihres Amtes bekanntgewordene per

sönliche Verhältnisse und Angelegenheiten von Beschäf
tigten im Sinne des § 7, die ihrer Bedeutung oder ihrem 
Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, 
Stillschweigen zu bewahren und

2. ihnen wegen ihres Amtes bekanntgewordene und vom 
Arbeitgeber ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig 
bezeichnete Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse nicht 
zu offenbaren und nicht zu verwerten.

Diese Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem 
Amt. Sie gelten nicht gegenüber der Arbeitsverwaltung und 
den Hauptfürsorgestellen, soweit deren Aufgaben den 
Schwerbehinderten gegenüber es erfordern, gegenüber den 
Vertrauensmännern und Vertrauensfrauen in den Stufenver
tretungen (§ 27) sowie gegenüber den in § 79 Abs. 1 des Be
triebsverfassungsgesetzes und den in den entsprechenden 
Vorschriften für gleichstehende Vertretungen genannten Ver
tretungen, Personen und Stellen.

(8) Die durch die Tätigkeit der Schwerbehindertenvertre
tung entstehenden Kosten trägt der Arbeitgeber. Das gleiche 
gilt für die durch die Teilnahme des mit der höchsten Stim
menzahl gewählten Stellvertreters an Schulungs- und Bil
dungsveranstaltungen gemäß Absatz 4 Satz 2 entstehenden 
Kosten.

(9) Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der Arbeitge
ber dem Betriebsrat und gleichstehenden Vertretungen für


